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$ehr geehrtrer Hsr Müller

lhr Brief vom 3ü.11.2014 solt nlcltt un@antvuortet bleiben:

§ie empfinde* ee alx sshil(*nös, wenn ich verlange, lhre telefontrschen Anfr*gen schüffittt

eineureichen. - $trafprozedurer bestehpfi aus Akteü, und alles, wag verfahrensrelävant ist,

hat *irh in den Akten wipdar eu spiageln, mus* aktonkundig und naahvotrleiehbar gamarht

urcrden. §o istdies zu handhaben z"B, bei einern Akteneinsich8gemeh oderGeauch urt
Niehtteilnahme an einer Konfrontationseinvernahnne oder Ruge der Re$ttsverzÖgBrung,

alles Beispiele aus lhrem Verfahren Segtsn nermJReina Verständnisfragen degegen,

z.B. wie gunis*e juristische Formui$erunsen in einerfi Zivitklägerfomnular zu verstehen §ind,

können dagegen telsfonisch geklärt werden.

Sie werfen mir UntätigX<eit vor, wEil den Täter hereits seit Märr 1ü14 bekannt sei. lldenn §ie

eine Beechwerde wegen Rechtsveaögerung einraichen wollen, so haban Sie diese an die

,dnklagekamrner des Kantonsgqrichts §t,Gallen zu richten. Wollen $ie bereits lhr §chreiben

vom 3CI.1*.2A14 en mich als verstanüen wiasen. §o täilen

Sie mir diee über lhren Recht$rertreter, , §chriftlish mit, darnit ich es eu*

ständigkeitehElber an die Anklagekamrner vveiter leiten kann"
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strrfo"'f$Älll weg*n Beschim ptuns

Sb ernpflnden nreine Vorladung zur l{onfrontations€inuernahrne ale Srfiikane und äumu-

tung, der Täter seija bekannt ufid habe dle Tat eingeständon, dle Einrremahme sei daher

völlig unnÖtig" * Eine Konfrontation*oinvernahmü ist ketne Schikane, sündern ein sftafpro-

zassuales lnstniment derWahrhelßfindung {Art 146 Abs ä §tPü}, auf dss ein Beschuldig-

ter fast absolut Anspruch hät, $/enn er dies uerlangt (rrrras vorliegend allerdings nicht der

Fall iat), oder das der Staateanwalt von sich-aus anordnen kann. Es sind in lhrem Fall doch

einigeiewishtige Fragen, die ich von Hernlund von lhnen geklärt haben will. Die Voda-

dung xur Konfrontation bezurcckt, in einereinziljen, dynamisdten, wechselseitigen Einver-
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nahme, in der beide Parteien aufeinander argumentativ eingehen künnen, die offenen

PqfrKe zu klären, um zu einem au§gewogenen Ergebnis zu kommsn. Gerade hier verspr+

.frÄ i*, mir doch ein§es aus der Konfrontation.

Daher halte icfr an meinerVorladung grundsätzlich bst und widemr& sie nicht;werde al-'

terOirqs - sollten Sie ihr am 21. .tanuär keine Folge leisten - auf eine Zuführung vezichten

und Sie strattdessen von den strafuerfolgungsbehörden des Kantons Z{irich in Rechtshilfe

dann einvernehmen lassen.

Als Beilage erhatten §ie noch das Klägerformular'

Freundliche Gr{lsse

Der Staatsanwalt
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